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Abt . II. Tgb .-Nc. 444 g. Coblenz, den 4. April 1917.

Beror - n««g.
Au , Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand

vom 4. 6. 1851 in der Fassung des Gesetzes vom 11. 12. 1915 |
bestimme ich für den Befehlsbereich der Festung Cablenz
Shrenbreitstein:

Arbeitgeber , welche Arbeitskräfte aus beni neutralen
Ausland in ihren Betrieben beschäftigen, haben diese fufort
nach der Ankunft der zuständigen Ortspolizeibehörde zu
melden. Auch sind die Arbeitgeber verpflrchtet, olle ver¬
dächtigen Wahrnehnrungen , welche ftc hinsichtlrch der bei
ihnen tätigen ausländischen Arbeiter machen sollten, un¬
verzüglich der Polizeibehörde anzuzergen.

Zuwiderhand lun^ n werden mit Gefängnis b s zu einem
Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit Hast oder
Geld straft bis zu 1500 Mark bestraft.

Kommandantur
Loblenz-Ehrenbreitftei«.

Der Kommandant:
v. Luckwald.

GenvnrllsuNnmt.

Diez , den i.  April 1917.

Verzeichnis
der in der Zeit vom 1. Februar bis 31. März 1917 ausge¬
stellten Jagdscheine. .ÄV 1*1*

1. Jahresjagdscheine:
Oppermann , Friedrich, Aull.
Schauß, Lenin , d. Res., Oraniensteiu.
Patschke, Direktor , Laurenburg.

3. Unentgeltliche Jagdscheine:
Müller , Forstmeister, Nassau.

»er Jtisttl . eandrat
3 » .

Bekanntmachung
über Befugnisse der Reichsbekleidungsstelle. Vom 22. März
1917. ■ ■ Li,,

Der Bundesrat hat aus Grund de« 8 3 die» Gesetzes Wer
dir Ermächtigungde» 8hmD« ratl zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1814 (Keich»-G «s«tzbl. G. 837)
folgende Verordnung erlassen:

8 1.
Tie Rcichsbekleidungsstelle lmrd ermächtigt , die im

Deutschen Reiche vorhandenen Web,- Wirk- und Etrickwareo
und deren Ersatzstoffe, die aus diesen gefertigten Erzeugnisse
sowie getragene Schuhwaren und bas von solchen herstam¬
mende Altledcr für den Bedarf der bürgerlichen Bevölkerung
in An,pruch zu irehmen, soweit diese Gegenstände nicht lov
den Heeresverwaltungen oder der Marincverwaltung für
ihren Bedarf in Anspruch genommen sind.

Lre ReichsbckleidungssteUe kann zur Durchführung des
8 1 die erforderlichen Bestimmungen treffe,» und Auskünfte
fordern . Sie kann insbesondere die Herstellung und den
Verbrauch der im 8 1 bezeichnet«!» Gegenstände sowie den
Verkehr mit diesen regeln, Bestandsaufnahmeii anoronen
und Bestimmungen über Beschlagnahme und Enteignung
treffen.

Bei Enteignmig wird im Streitfall der Uebernahme-
preis durch das Reichsschiedsgericht für Kriegswirtschaft
endgültig festgesetzt. Nähere Anordnungen über die Be¬
setzung des Gerichts und das Verfahren trifft der Reichs¬
kanzler. ;/)

Soweit die Reichsbekleibungsstelle bei Anordnungen
oder Bestimmungen aus Grund von Ah». 1 von den vom
Bundesral erlassenen Verordnungen über Web-, Wirk-,
Strick- und Schuhwarrn abweichen will , bedarf sie der Zu¬
stimmung des Reichskanzlers.

8 8.
Mir Gefängnis bis zu einem Jahre und m,t Geldstrafe

bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft,

1. wer den aus Grund des 8 2 getroffenen Anordnungen
vder Bestimmungen zuwiderhandelt.
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vicÜHge ober unbotlfiänbige Vlngaben ma
fltbcn  der (Strafe  ftrnn auf  Einziehung Ser Vorräte er¬

kannt ivezbett, auf Oie fiel) Oie strafbare Handlung bezieht,
ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder nicht.

Neben der Strafe kann ferner ungeordnet iverden, dag
die Verurteilung auf Kosten des Täters öffentlich bekaunt-
zumachen ist, auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

8 4
Die Verordnung tritt am 26. März 1917 in Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraft¬tretens.

B r̂lrn , den 22. März 1917.
Der Stellvertreter de» Iketchskanzlerr

Dr. Helfferich.

Bekanntmachung
über Verarbeitung von Kartoffeln aus Brannttveln . Vom
22. Mäxz 1917.

Aus Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnah-
mea zur Sicherung der Volksernährung voni 22. Mai 1916
(Rei .i.s-Gesetzbl. S . 401) wird verordnet:

II
Kartoffeln dürfen im Betriebsjahr 1916-17 auf 'Brannt-

wern nur verarbeitet werden, soweit sie sich zur mensch¬
lichen Ernährung nächt eignen und nicht in einer in un¬
mittelbarer Nähe befindlichen Trockenanlage oder Stärke-
fabrrk verarbeitet werden können.

Tie Brennereibesitzer oder deren Stellvertrerrr in der
Leitung Des Brennereibetriebs haben Rm Kommunalv -r-
band anzuzeigen:

1. unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung , ob
sie in ihrem Betriebe Kartoffeln verarbcitei : werden;

2. am. Schlüsse einer jeden Woche, wieviel Zentner Kar¬
toffeln in der abgelaufenen Woche eingemaischt wor¬
den sind;

X unverzüglich nach Einstellung des Ein Maischens von
Kartoffeln , wann zum letztenmal Kartoffeln cinge-
maischt worden sind.

§ I
Erweist sich der Besitzer oder Leiter eines Brennerei-

berrieos in der Befolgung der Vorschriften im 8 1 unzuter-
lüssrg, so hat die untere Verwaltungsbehörde den Brennerei-
betrieb zu schließen. bDie Entscheidung ist endgültig.

8»
Ter Präsident des Kriegsernährungsamts kann Aus-

nohmeu von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen.
» 4

Mct Gefängnis bis zu einem Jahre un» mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft:

1. wer der Vorschrift im § 1 Ws . I zuwider Kartoffeln
auf Branntwein verarbeitet;

2. wer die im 8 1 Abs. 2 vorgeschriebenenAllzeigen nicht
rechtzeitig erstattet oder wissentlich unrichtige oder
onvollständige Angaben inacht.
Neben der Strafe kann aus Einziehung des Verbots-

wtrrig hcrgestellten Branntweins erkannt werden, ohne
Unterschied, ob er dem Täter gehört oder nicht

8 5.
Tust Verordnung tritt mft dem 24. März 191? iv

Kruft.
Tie Bekanntmachung über Verarbeitung von Kartoffeln

aus Branntwein in Kleinbrennereien vom 26. Oktober 1916
lNeichs-Gesetzbl. S . 1198) wird aufgehoben.

Berlin , den 22. März 1917.
Ter Stellvertreter tar ReichSDvWidvs

Dr. Helfferich.
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S 'te  nächsten Monate werden über da » Schicksal Teutsch »-
iard« entscheiden. Unsere Feinde, die die Schlinge der N-Boot»
sperre an ihrem Halse fühlen, sind trotz ihrer furchtbaren
Verluste bei den bisherigen Angriffsversuchen anscheinend ent-
schcv̂ en. noch einmal ohne Rücksicht auf Menschenleben gegen
linkere eisernen Fronten » izurennen . Sie hoffen, >ie zu
durchbrechen, mordend und brennend , wie die Russen cs 1914
in Ostpreußen getan haben in das blühende deutsche Land ein¬
zubrechen und uns zu einem Frieden zu zwingen , oer dem
Vaterlande Schande und jedem einzelnen Deutschen Hunger und
Elend bringen soll. Sie werden sich auch dieses Mal wie
bisher blutige Köpfe holen . Dazu gehört aber , daß unsere
den Entscheidungskampf kämpfenden Soldaten , daß auch die
Millionen von Arbeiter , die ihnen in schwerer Arbeit das
Rüstzeug zum Kampf Herstellen in den kommenden knappen
Monaten bis zur neuen Ernte ausreichend ernährt werden.

Tie letzte Kartoffelernte hat uns schwer enttäuscht und
ist durch die harten Fröste in manchen Bezirken noch weiter
geschädigt. Auch die Körnerernte hat nicht die Hoffnungen
erfüllt , die wir im Herbst nach dem Stande der Felder
und der Zahl der Fuhren auf sie setzten. Trotzdem mützen intifr
werden wir bis zur neuen Ernte durchhalten . Dazu gehört
aber , daß jeder Landmann und jede Landfrau im Gedenken
an unsere Krieger und Rüstungsarbeiter ihre Ablieferungs¬
pflicht voll erfüllen und sich und die Ihrigen , wenn es sein
muß, denselben Entbehrungen unterwerfen , die der Städter
ertragen muß.

Leider sind mehrere Einzelfälle bekannt geworden, wo
Landleute Getreide , Kartoffeln oder sonstige Erzeugnisse, die
sie abzuliefern verpflichtet waren , entgegen dem GKetz selbst
verbraucht und verfüttert haben und wo sie, um das weiter
tun zu können, bei den letzten Bestandsaufnahmen Vorräte
verschwiegen oder gar arglistig versteckt haben . Diese Leute
sohen ihrer Bestrafung entgegen . Sie haben sich schwer am
Vaterlande versündigt ; sie haben aber auch ihre Berufs-
genossen schwer geschädigt. Denn wegen dieser Vergehungen
Einzelner müssen jetzt, um die Volksernährung zu sichern
und dem Gesetz Achtung zu verschaffen, in allen Bezitkcn
Nachforschungen von Haus zu Haus mit militärisch »! Hilfe
durchgeführt werden . Es muß dabei , damit das ' gesamte
Volk nicht in. unerträgliche Not kommt, den Landleuten .gegen
die vorgeschriebene Bezahlung sofort alles abgenommen werden.,
was ihnen nicht nach dem Gesttz unbedingt belassen wxrdcn
muß An Brotgetreide , Gerste, Hafer und Hülsenfrüchten
darf nur zurückbehalten werden , was zur Ernährung der
Selbstversorger und Erhaltung des Viehbestandes nach den
erlassenen Bestimmungen hierfür bis zur neuen Ernte ver¬
wendet werden darf . An Kartoffeln ist außer der nötigen Saat¬
menge alles abzuliefern , was dreiviertel Pfund am £*!»
Kopf und Tag für die Zeit bis tzum 20; Juli übersteigt.
Wer sich zur Ausnahme städtischer Kinder oder Arbeits¬
hilfen bereit erklärt hat , erhält auch die auf diese entfallende
Kopfmenge aller Erzeugnisse . Knapp  wird die Nahrung
der Landleute bei ihrer schweren Arbeit und ihren bisherigen
Lebensgewohnheiten für die nächsten Monate werden . Aber
ihre städtischen Volksgcipossen haben zum großen Teil schon
s-ät Monaten in noch größerer Knappheit gelebt ; und sie Irin¬
nen überhaupt nur dann bis zur neuen Ernte weiter be¬
stehen, wenn die Landleute alles  jetzt Borgeschriebene schnell
und restlos abliefern . Wer vategandslos genug sein sollte,
und trotz dieser Mahnung irgendwelche Vorräte vor dem
Nachprüfungsausschuß zu verheimlichen , beiseite zu schaffen
und widerrechtlich zu verfüttern sucht, wird streng bestraft
werden und die Vorräte werden ihm ohne Vergütung ' port¬
genommen Jeder Vaterlandsliebende ist verpflichtet , Fälle
solcher Art zur Anzeige zu bringen.

Es wird uns schwer, wegen der Vergehung Einzelner
gerade in der beginnenden Bestellungszeit , die besondere
schwere Anforderungen an die Hingabe und den Flei « gxr
Landleute stellt , so harte Maßnahmen treffen zu müssen:
aber wo es um das Schicksal des Vaterlandes geht, müssen
alle anderen Rücksichten schweigen.

Diez,  den 4, April 1917.
Vorftchenden Ausruf bringe ich zur allgemeinen Ke»»t-

n« INtt bin übckEMGt, lei »ff ta «» »tal  IM» Jtoatffll tat

’ä



S 3 <s® ^ § .
- _* £̂rr>- >.XD» c: us- ^ a :?p V ' Fr _\ 5? *-F;

J -Nr. III. 1200. B erlin  W . 9, den W. Februar 1917.
Leipzigerstraße 2.

Betrifft : Julaffung von Azetylen-
schweitzapparaten.

Auf Antrag der Technischen Aufsichtskommission für die
Untersuchungs- und Prüfungsstelle des Deutschen Azechien-
vcreins werden ldie Größen, 0, 1 und 2 der Azetyten-
schweißapparate „Automat" der Firma Messer u. Co., G. m.
b H., in Frankfurt a. M., die durch meinen Erlaß vom
18. Februar 1915 (H. M. Bl . S . 62) nach 8 12 der Azetylen-
Verordnung unter der Thpenbezeichnung„I 10" zum oauernoen
Betriebe in Arbeitsräumen zugelasien worden sind, nun¬
mehr auch nach § 14 a. a. O. unter der Typenbezeichnunz
„A 5" zur vorübergehenden Benutzung in Arbeilsräumcn
widerruflich unter den a. a. O. festgelegten Voraussetzungen
und Bedingungen fttr das Königreich Preußen zugelas'en

Die Fabrikschilder der bezeichneten Apparatgrößen müs,cn
entsprechend meinen Erlassen vom 13. Februar 1915 auf den
Zinntropfen oder Nieten, mit denen sie befestigt sind, den
Stempel des Damvfkcsselüberwachungsvereinsin Frankfurt
a M. tragen und im übrigen, bis aick chie Thpennummer
„A 5"  an Stelle von „I 10", die dort angeführten Angaben
enthalten >.

Mit den Apparaten muß die unter Nr. 12 vom Deutschen
Azetylenverein geprüfte Wasservorlageverbunden kein.

Ich ersuche, die Gewerbeaussichtsbeamten und Ortspolizei¬
behörden auf die erteilte Ausnahme hinzuweisen. Eine Ver¬
öffentlichung der erweiterten Zulassung im Amtsblatt ist in
Rücksicht auf die allgemeine Fassung der Bekanntmachung
vom 13 Februar 1915 nicht erforderlich.

Für die _Gewerbeaufsichtsbeamten sind Abdrucke dieses
Erlasses beigefügt. . Zeichnungen und Beschreibungen der Appa¬
rate sind im Bedarfsfälle einzufordern.

Ich ersuche, den Dampfkesselüberwachungsverein in Frank¬
furt a M. unter Beifügung des anliegenden Abdrucks dieses
Erlasses dahin zu verständigen, daß der Abnahmebeamte an
der Hand der mit meinem Erlasse vom 13. Februar 1915
übersandten Zeichnung vor der Abstempelung die Uebereinstim-
mung der ihm von der Firma vorgeführten Azethlenapvarate
mit dem genehmigten TYP festzustellen hat.

Ser Minister für Handel «nd Gewerbe.
I « Haften«»!

gez von Meyeren.
An den Herrn Regierungspräsidenten und den Herrn

Polizeipräsidenten zu Berlin.

ivekanntmachan««

eVwftt̂ iltyictew
An sämtliche Herren Regierungspräsidenten und den

Herrn Polizeipräsidenten hier.
Mehrfach ist, namentlich von Militärpersonen , im Reise¬

verkehr entgegen den Bestimmungen im 8 12 Abs. 2 des
Fleischbeschaugesetzes frisches Fleisch in einzelnen Stücken
über das zugelassene Maß hinaus eingeführt worden. Nach
der Vorschrift des 8 7 'Abs. 1 der Fleischbeschauzollordnuna
härte in solchen Fällen , wenn die Einführenden nicht in der
Lage waren , das Fleisch in das Ausland zurückzuschasfen,
das Fleisch vernichtet werden müssen. Diese Vorschrift er¬
scheint unter den gegenwärtigen Verhältnisse nicht anwend¬
bar . Wir bestimmen daher im Einvernehmen mit dem Herrn
Reichskanzler für die Dauer des Krieges folgendes:

Frisches Fleisch, das im Reiseverkehr entgegen den Be¬
stimmungen in 8 12 Abs. 2 des Fleischbeschaugesetzes außer¬
halb des zulässigen Reisebedarfs (8 6 der Ausführungsbe-
stilnmungen D zum Fleischbeschaugesetze) und der Sonber-
cinsuhrerleichterungen ftir die Heeresangehörigen und Be¬
amten in den besetzten Gebieten in emzetnen Stücken aus
dem Auslände eingcführt wird , ist von den Zoll stellen zn
beschlagnahmen und der Polizeibehörde zu überweisen. Die
Polizeibehörde hat das Fleisch tierärztlich untersuchen zu
lasiert und es, soweit sich bei der Untersuchung Bedenken in
gesundheitlicher Beziehung nicht ergeben, dem zustäüdtgen
Kommunalverbande zur Verwertung zu überweisen. Die
Zuführung des Fleisches zu einer Auslandsfleischbeschau-
stelle karur unterbleiben . Solveit die Uebcrtretung des Ein¬
fuhrverbotes bei einer mit einer Besch anstelle ausgerüsteten
Zollstelle festgestellt wird , hat die Beschaustelle das Fleisch
zu untersuchen.

Unberührt bleiben die Vorschriften Ser Verordnung vom
18. März 1916 und der Ausführungsbcstimmungen dazu vom
22. März 1916 über die Einftihr von Vieh und Fleisch sowie
Fleischwaren (Reichs-Gesetzbl. S . 175, 179). Die Kommunal-
verbünde werden sich danach wegen der Verwertung des
ein'wführten Fleisches mit der Zentraleintaufsgejellschaft
zu verständigen haben.

Den Oberzolkdirektionen geht der Erlaß von hier aus zu.
2er Minister für Landwirtschaft,

Domäne» «nd Forsten.
Im Auftrag«.

Hellich.
2er Finanz «?lrrifter

Im Aufträge.
Wolffram.

P«r Minister des gnncvn
Tie Inhaber üer bis zum 16. März 1917 auSprcftcUien

Bergütungsanerkenntniffe über gemäß 8 3 Ziffer 1 und 3
des Kriegsleistungsgesetzes vom 13. Juni 1873 in den Mo¬
naten September, Dezember 1914, Januar , Juli —Dezember
1915 und Januar —Dezember 1916 gewährte Kriegs'eistungen
int Regierungsbezirk Wiesbaden werden hiermit riufgeforöert,
die Vergütungen bei der Königlichen Regierungshauptkasse
hier bezw. den zuständigen Kreiskassen gegen Rückgabe der
Anerkenntnissein Empfang zu nehmen.

Es kommen die Vergütungen für Naturalquartier Stal¬
lung, Naturalverpflegung, Furage in Betracht. Den in Frage
kommenden Gemeinden wird von hier aus oder von den
Landräten noch besonders mitgeteilt, welche Vergütunzsan-
erkenntnisse in Frage kommen und wieviel die Zinsen be¬
trogen Auf den Anerkenntnissen ist über Betrag und Zin¬
sen zu quittieren.

Die Quittungen müssen auf die Reichshauptkasse lauten
Ter Zinsenlauf hört mit Ende dieses Monats auf. Tie

Zahlung der Beträge erfolgt gültig an die Inhaber der Am¬
erkenntnisse gegen deren Rückgabe. Zu einer Prüfung der
Legitimation der Inhaber ist die zahlende Kasse berechtigt,
aber nicht verpstichtet.

Wiesbaden,  den 23. März 1917.
Der RegiernngSvräfivent.

In Vertretung:
«« .: v. Gizh- i.

In Vertretung!
Drew?.

ch « *
I . Nr . I. 2643. Diez,  den 3. April 1917.

Wird den Ortspolizeibehörden des KrerseS zur Kennt¬
nis »nid Beachtung mitgeteilt.

Der Vanvrat : Duberstadt

An die Herren Bürgermeister veS Kreises.
Ans meine Umdruckverfügung vom 25. August 1916,

J .-Rr . I. 7782, sind mir in dankensivcrter Weise aus viele»
Gemeinden des Kreises Ortseingesessene bezeichnet worden,
die sich bereit erklärt haben. Urlauber aus dem Felde, die
nähere Angehörige in der Heimat nicht besitzen, kostenfrei
auszunehmen. Da sich die betreffenden militärischen Fclö-
stellen mit großem Beifall über das Entgegenkommen äußer¬
ten, würden durch etwaige weitere Zusätze einer größeren
Anzahl ordentlicher und verdienter Urlauber ohne Ange¬
hörige Erholungsstätten eröffnet werden können.

Ich ersuche daher um entsprechende Aeußerung bis zum
14. ds . Mts . vormittags , sofern Zusätze zu Ihren damaligen
Angaben zu machen sind.

Einer Fehlanzeige bedarf es andernfalls nicht.
Diez,  den 7. April 1917.

Dor Landrat: Dudovstatzt.



belreffcnb SaffPung einer Vlbftnintngsfumme bei  der USieber-
bertjeimtung einet ffrtegertotttoe,  wird dahrn ergänzt . daß
die für die Witwe eines Leutnants oder Feldwebelleutnants
in Höhe bis zu 3000 Mark festgesetzte Absindungssumme
auch für die Witwen der Teckoffizierleutnants , Deckoffizier¬
ingenieure, Oberdeckofstzrere und Deckoffiziere unter den
iu der kriegsministeriellen Verfügung vom 30. 12. 16 —
Nr . 2148/11. 16. C. 3 V — gegebenen Voraussetzungen ge¬
wahrt wird . i > ! >i I »! MW

Der Staatssekretär de« Reichs-Marme-« mt«.
Im Austräger

gez. Dr. Felisch.
An sämtliche Königlichen Regierungen usw.

M . 1899. Diez,  den 2. April 1917.
Vorstehendes bringe ich hiermit rm Anschluß an meine

Bckanntinachung vom 22. Februar 1917, M . 1199, Kreiöbl.
Nr . 47, zur öffentlichen Kenntnis.

Der
Duderstadt.

g)t. 2605. Diez,  den 2. April 1917.

Diejenigen Herren Bürgermeister, die noch mit der
ledigung meiner Umdruckderfiigung vom 22. März d. IS .,
J .-Nr . II.  3026 , betreffend Zeichnungen auf die 6. Kriegs¬
anleihe im Rückstände sind, werden hleran mit Frist voo
längstens 24 Stunden  erinnert.

Der Landrat: Duderstadt.

J .-Nr . II. 4066. Diez,  den 5. April 1917.
« » dt« Herren Bürgermeister

«etr . Bestandsaufnahme« von Schuhware«.
Die mit Verfügung vom 23. März d. IS . J .-Nr . ll.

2794, Kreisblatt Nr . 72, geforderte Einsendung des Ver°
Mchnisses derjenigen Geschäftsleute, die Schuhwaren auf
Lager haben, lvird in Erinnerung gebracht und bestimmt
binnen 2 Tagen  erwartet.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Der Borsitzende des KreiSanSschnfses.

Duderstadt . >

Anzeige«.
An die Herren Bürgermeister de« « reiße«.

Betr. Beschlagnahme von Glocke» au« Bronr«.
Wie ich höre, ist hier und da dre irrige Ansicht ver¬

breitet , daß die nach der Bekanntmachung des stellvertre¬
tenden Generalkommandos in Frankfurt a. M ., bezw. der
Kommandantur in Coblenz, vom 1. März d. Js . (veröffent¬
licht inr Amtlichen Krcisblatt Nr . 51) ausgesprochene Be¬
schlagnahme von Glocken ans Bronze sich nicht auf Sie in
einzelnen Gemeinden vorhandenen Gemeinde « locken
beziehe. Ich bemerke, daß nach 8 4 der genannten Bekannt¬
machung ausdrücklich gesagt ist, daß unter anderem auch
die in Rathäusern und sonstigen öffentlichen
Gebäuden vorhandenen Bronzeglocken  unter
die vorerwähnte Bekanntmachung fallen . Cs sind nach 8 3
a.  a . O. nur solche Bronzeglocken  ausgenommen , die
weniger als 20 Kg . wiegen.

Soweit also eine Anmeldung derartrger Glocken seit-
IWf noch nicht erfolgt ist, werden Sie mit Bezug aus meine
Anordnung vom 7. v. Mts ., M . 2075, (Kreisblatt Nr . o9)
hiermit veranlaßt , dies sofort nachzuholen.

Meldeformulare sind zu diesem Zwecke umgehend
bei mir anzusordern.

Der Borfitzend« de» « retsausschnVe«.
Dnderstobt.

Cbtrfdtfierei  Schanmburg
verkauft Donnerstag,  den 12. April, von vormittags
10 Ubr ab in den Distrikten „Jdaholz" und „Hahn" 57 Raum¬
meter Buchen-Scheit und -Knüppel, 3500 Buchen-W?llen und
2 Fichtenstämme von 0,60 Festmeter. Zusammenkunft beim
Tfalhof. (2N3

vberförsterei Schaumbnrg
verkauft Freitag,  den 13. April, von vormittags 10 Uhv
ab in den Distrikten „Kieskopf" und „Herrnkies" 11 Raum¬
meter Buchen-, Eichen-, Eschen-Scheit und -Knüvpel, 4200
Buchen- und Eichen-Wellen und ca. 1 Fcstmeter Fichten- und
Kiefern-Stämme. Zusammenktwst bei der Kreuzeiche auf der
Diez—Holzappcler Sttahe . (2383

Holzversteigerung.
Am Mittwoch, den 11. ds. Mt- .,

nachmittags 1 Uhr
werden in den Gräflichen Forstorten Hassel und MNtzell ber¬

II. 3364. Die z, den 31. März 1917.
(Betaut tat «« «««.

Ich habe den Rektor Grün in Diez zum stellvertreten¬
den Krcisjugendpfleger des Unterlahnkreises , vorbehaltlich
jedtrzeiiigen Widerrufs , bestellt.

Ter Herr Regierungspräsident ui Wiesbaden hat mit
Verfügung vom 28. März ds . Js ., Pr . 1. 12 (11) A. 1062, die
Genehmigung hierzu erteilt.

»er £««»*«&
Drrderftast.

J .-Nr . II. 3418. Diez,  den 3. April 1917.

Der Landtvirt und Maurer Karl Kaffa  zu Dornholzf-
hausen ist zum Bürgermeister dieser Gemeinde auf die ge¬
setzmäßige achtjährige Amtsdauer , beginnend mit dem 1.
April 1917, gewählt und von mir bestätigt worden.

»er

steigert:
140 Fichtenstangen 1. und 2. Klasse,

1500 Fichtenstangen 3. und 4. Klasse,
3500 Fichtenstangen 5. und 6. Klasse.

Anfang an der Sttaße nach"Oberwies bet der Schweig--
häufer-Mühle. >

Nassau,  den 4. April 1917. (2397
Gräfl.ch von der Groeben'fche Rentei.

Bckauutmachung.
Das Betreten fremder bestellter Aecker und Meseu, soloie

das freie Uncherlaufen des Federviehes aus bestellten Aeckern
und Wiesen ist verboten und wird bestraft,

s Freiendiez,  den 4. Tlpril 1917. * <
j : Die Polizeivermalt ««».

Künzler.

^ Be«mNm>rtlich für die ^chrifNett««» Richard Hei«. Bad ItaA.
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